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FINANZPOLITIK

Peter Gottfried, Wolfgang Wiegard

Finanzausgleich nach der Vereinigung: 
Gewinner sind die alten Länder

In der Öffentlichkeit wird in neuerer Zeit verstärkt eine vorgezogene Einbeziehung 
der neuen Bundesländer in den Finanzausgleich diskutiert. Wie ist der Finanzausgleich 
gegenwärtig ausgestaltet? Wer sind die „Gewinner“, wer die „ Verlierer"gegenüber einer 

Situation mit vollständiger Einbeziehung der neuen Bundesländer?

Mit dem Beitritt der ehemaligen DDR zum Grundge
setz (GG) wäre diese eigentlich in die bundesdeut

sche Finanzverfassung (Art. 104a bis 115 GG) und damit 
insbesondere in das Finanzausgleichssystem einzube
ziehen gewesen. Aufgrund bestimmter Ausnahmerege
lungen im Einigungsvertrag, die zum Teil durch das Haus
haltsbegleitgesetz 1991 geändert wurden, ist ein gesamt
deutscher Finanzausgleich bis zum 31. 12. 1994 aller
dings ausgeschlossen. Als Ersatz für die eingeschränkte 
Einbeziehung der neuen Bundesländer in den Finanz
ausgleich wurde der Fonds „Deutsche Einheit“ eingerich
tet. Unter Zugrundelegung der jetzt für das 1. Vierteljahr 
1991 vorliegenden Steuereinnahmen der alten und 
neuen Bundesländer berechnen wir zunächst die Aus
gleichszahlungen, die sich bei einer vollständigen Inte
gration der neuen Länder in den Finanzausgleich erge
ben hätten1. Diese Beträge werden dann unter Verwen- 
gung der offiziellen Steuerschätzungen auf die Jahre 
1991 bis 1994 hochgerechnet. Bei Gegenüberstellung 
mit den aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ resultieren
den Leistungen und Belastungen zeigt sich, in welchem 
Ausmaß die westlichen Länder (auf Kosten des Bundes 
und der neuen Länder) vom derzeit geltenden Regelwerk 
profitieren. Allerdings wird auch deutlich, daß eine voll
ständige Einbeziehung der neuen Bundesländer in das 
bestehende Regelwerk zum Finanzausgleich auf abseh
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bare Zeit nicht allzu sinnvoll wäre. Dies deutet auf einen 
grundlegenden und weitreichenden Reformbedarf der 
gesamten Finanzbeziehungen zwischen Bund sowie al
ten und neuen Ländern hin. Unser Beitrag beschränkt 
sich auf eine Art Bestandsaufnahme, konkrete Reform
vorschläge müssen nachfolgenden Arbeiten Vorbehalten 
bleiben.

Art. 7 Abs. 1 des Einigungsvertrags legt fest, daß die 
Finanzverfassung der Bundesrepublik auch für das 
Gebiet der ehemaligen DDR gilt -  soweit der Vertrag 
nichts anderes bestimmt. Die entsprechenden Ausnah
mebestimmungen finden sich im wesentlichen in den 
Absätzen 2 und 3. In unserem Zusammenhang interes
sieren dabei vor allem die Regelungen des dritten Absat
zes. Dort ist einmal vorgesehen, daß ein gesamtdeut
scher Länderfinanzausgleich gemäß Art. 107 Abs. 2 GG 
bis zum 31.12.1994 nicht stattfindet; darüber hinaus wird 
auch die in Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG konkretisierte Ver
teilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer außer 
Kraft gesetzt. Als Ersatz sollen den neuen Bundeslän
dern nach Art. 7 Abs. 4 Einigungsvertrag 85% der Lei
stungen des Fonds „Deutsche Einheit“ im Verhältnis ihrer 
Einwohnerzahl zufließen. In der Anlage I zum Einigungs
vertrag (Sachgebiet B, Abschnitt II) schließlich wird § 11a 
des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) dahingehend er
gänzt, daß die neuen Bundesländer bis Ende 1994 auch 
von den Ergänzungszuweisungen des Bundes ausge
schlossen sind.

' Wir präzisieren und erweitern damit frühere Arbeiten von R. P e f 
f e k o v e n :  Finanzausgleich im vereinten Deutschland, in: WIRT
SCHAFTSDIENST, 70 Jg. (1990), H. 7, S. 346 ff.; d e r s . :  Deutsche 
Einheit und Finanzausgleich, Staatswissenschaften und Staatspraxis, 
Bd. 1, 1990, S. 485-509.

2 Alle relevanten Vertragstexte finden sich in K. S t e r n ,  
B. S c h m i d t - B l e i b t r e u  (Hrsg.): Verträge und Rechtsakte zur 
Deutschen Einheit, Band 2, Einigungsvertrag und Wahlvertrag, Mün
chen 1990.
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Der Finanzausgleich unter den Ländern hat nach Art. 
107 Abs. 2 GG den Zweck, die unterschiedliche Finanz
kraft der einzelnen Bundesländer „angemessen“ auszu
gleichen. Nach § 10 Abs. 3 FAG bedeutet dies konkret, 
daß jedem Land über ein System von Ausgleichsbeiträ
gen und -Zuweisungen mindestens 95% der durchschnitt
lichen Finanzkraft aller Bundesländer garantiert sind. Der 
Einigungsvertrag setzt diese Vorschrift nun für die Lauf
zeit des Fonds „Deutsche Einheit“ für das gesamte Bun
desgebiet außer Kraft. Ein Finanzausgleich unter den 
Ländern findet bis zum 31.12.1994 nur jeweils getrennt 
innerhalb der Gruppe der westlichen und innerhalb der 
Gruppe der östlichen Bundesländer statt. Wegen seiner 
strukturellen Besonderheiten nimmt das Land Berlin bis 
auf weiteres nicht am Länderfinanzausgleich teil; es er
hält dafür einen Zuschuß aus Bundesmitteln. In der Lite
ratur werden diese Regelungen als durchaus sachge
recht angesehen3.

Die gegenwärtige Regelung

Von Beginn an heftig umstritten waren dagegen die im 
Einigungsvertrag vorgesehenen Regelungen zur Vertei
lung des Länderanteils am Aufkommen der Umsatz
steuer. Sieht man von den Ergänzungsanteilen nach § 2 
Abs. 2 und 3 FAG ab, wäre dieser Länderanteil (zur Zeit 
35% des gesamten Umsatzsteueraufkommens) eigent
lich nach Art. 107 Abs. 1 Satz 4 GG im Verhältnis der Ein
wohnerzahlen auf die einzelnen Bundesländer aufzutei
len. Auf Druck der alten Länder wurde im Einigungsver
trag zunächst allerdings eine andere Lösung verankert: 
Der gesamte Länderanteil sollte -  nach Vorabberech
nung des Anteils für Berlin -  so in einen West- und einen 
Ostanteil aufgeteilt werden, daß die östlichen Länder pro 
Kopf ihrer Einwohner in diesem Jahr 55% des durch
schnittlichen Pro-Kopf-Anteils der westlichen Länder er
halten hätten. Der Prozentsatz sollte bis 1994 auf 70 an
gehoben werden. Nicht nur die neuen Länder, auch die 
Bundesregierung und der wissenschaftliche Sachver
stand haben diese Regelung von Anfang an mit dem Hin
weis kritisiert, daß sich die alten Länder auf diese Weise 
ihrem finanziellen Beitrag zur Vereinigung weitgehend 
entzögen4.

Auf der Grundlage der allgemeinen Revisionsklausel 
in Art. 7 Abs. 6 Einigungsvertrag5 wurde die Umsatzsteu

3 Vgl .z.B.R.  P e f f e k o v e n :  Einbeziehung der neuen Bundeslän
der in den Finanzausgleich, in: Volkswirtschaftliche Korrespondenz der 
Adolf-Weber-Stiftung, 30. Jg. (1991), Nr. 3, S. 3.

4 Sovorallem R. P e f f e k o v e n :  Die Bundesländer entziehen sich 
ihrer Pflicht, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 166 vom 21.7 .1990 , 
S. 13.

5 Danach werden „bei grundlegender Veränderung der Gegebenhei
ten ... die Möglichkeiten weiterer Hilfe zum angemessenen Ausgleich 
der Finanzkraft“ geprüft.

erverteilung auf die Länder schließlich durch das Haus
haltsbegleitgesetz 1991 geändert. Der Länderanteil an 
der Umsatzsteuer wird jetzt im Verhältnis der jeweiligen 
Einwohnerzahlen auf die 16 Bundesländer aufgeteilt. Un
ter Ausklammerung von Berlin wird allerdings weiterhin 
ein Ost- und ein Westanteil gebildet. Konsequenz ist, daß 
die horizontale Verteilung eines Teils des Umsatzsteuer
aufkommens über Ergänzungsanteile dann gesondert für 
die West- und die Ostländer vorgenommen wird. Eine 
vollständige Einbeziehung der östlichen Bundesländer in 
die Umsatzsteuerverteilung ist deshalb auch jetzt noch 
nicht gewährleistet. Wir werden darauf im folgenden zu
rückkommen.

Das Haushaltsbegleitgesetz enthält zwei weitere, in 
unserem Zusammenhang relevante Änderungen des 
Einigungsvertrages. Während Art. 107 Abs. 5 Einigungs
vertrag noch festlegte, daß dem Bund 15% der Leistun
gen des Fonds „Deutsche Einheit“ zur Erfüllung zentraler 
öffentlicher Aufgaben im Beitrittsgebiet zustehen, fließen 
den östlichen Ländern (einschließlich Berlin-Ost) jetzt 
die gesamten Fondsmittel zu. Im Jahre 1991 sind das im
merhin 35 Mrd. DM. Die Länder Bremen und Saarland 
werden außerdem von der Finanzierung des Fonds 
„Deutsche Einheit“ befreit. Ihre Anteile werden von den 
übrigen westlichen Ländern (einschließlich Berlin) über
nommen.

Auf der eben beschriebenen gesetzlichen Grundlage 
hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) die Um
satzsteuerverteilung und den Finanzausgleich unter den 
neuen und alten Ländern erstmals für das 1. Vierteljahr 
1991 berechnet. Dabei ist u.a. zu berücksichtigen, daß für 
die östlichen Länder noch keine Zahlen über die Grund- 
und Gewerbesteuereinnahmen vorliegen. Gemäß Steu
eränderungsgesetz 1991 wird im Beitrittsgebiet außer
dem auf die Erhebung der Gewerbekapital- und der Ver
mögensteuer verzichtet. In den neuen Bundesländern 
gehen diese Steuern also nicht in die Berechnungen ein. 
Uns interessiert nun, welche Zahlungsströme sich erge
ben hätten, wenn nicht nach dem geltenden Recht (dem 
Einigungsvertrag geändert durch das Haushaltsbegleit
gesetz) verfahren würde, sondern wenn die neuen Län
der statt dessen vollständig in den Finanzausgleich ein
bezogen worden wären. Tabelle 1 enthält die relevanten 
Informationen für die Umsatzsteuerverteilung, Tabelle 2 
diejenigen für den Finanzausgleich unter den Ländern. 
Auf die Details der Berechnung kann hier nicht eingegan
gen werden; wir beschränken uns auf die folgenden Er
läuterungen.

Die in der ersten Spalte von Tabelle 1 aufgeführten Be
träge ergeben sich, wenn man den Länderanteil an der 
Umsatzsteuer nach der jeweiligen Einwohnerzahl auf die
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Länder aufteilt. Tatsächlich erhält aber nur das Land Ber
lin den sich nach der Einwohnerzahl ergebenden Um
satzsteueranteil. Für die anderen Länder sieht § 2 Abs. 1 
FAG dagegen vor, daß zunächst nur 75% des Länderan
teils nach der Einwohnerzahl ausgeschüttet werden. Die 
verbleibenden 25% werden nach einem recht aufwendi
gen Verfahren nach den Absätzen 2 und 3 des § 2 FAG 
verteilt. Grundsätzlich wird dabei wie folgt vorgegangen:

1. Sogenannte steuerschwache Länder, d.h. Länder, 
deren Steuereinnahmen6 (ohne die Umsatzsteueranteile) 
je Einwohner unter dem Länderdurchschnitt liegen, erhal
ten Ergänzungsanteile in Höhe der Beträge, die an 92% 
des Länderdurchschnitts fehlen, mindestens jedoch den 
Betrag, der sich als Anteil nach der Einwohnerzahl erge
ben würde (Mindestzuweisungen).

2. Übersteigen diese Ergänzungsanteile die insgesamt 
zur Verfügung stehenden 25% des Länderanteils, so sind 
die Ergänzungsanteile, die den Mindestanteil nach der 
Einwohnerzahl übersteigen, entsprechend zu kürzen.

3. Sind die 25% des Länderanteils durch die Ergän
zungsanteile bzw. die Mindestzuweisungen nicht ausge

schöpft, wird der Rest auf die steuerstarken Länder im 
Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen aufgeteilt.

4. Wenn hiernach die Steuereinnahmen eines Landes 
unter Einschluß des Umsatzsteueranteils unter dem ent
sprechenden Länderdurchschnitt liegen, ist der Fehlbe
trag dieses Landes auszugleichen und die Beteiligung 
der übrigen steuerstarken Länder entsprechend herabzu
setzen.

Das klingt -  und ist -  reichlich kompliziert. Nach dem 
durch das Haushaltsbegleitgesetz neu geschriebenen 
Recht wird dieses Verfahren getrennt für die östlichen 
und die westlichen Bundesländer vorgenommen. Dies 
hat zur Folge, daß steuerschwache bzw. steuerstarke 
Länder jeweils nur in bezug auf die vergleichsweise ho
mogene Gruppe der Ost- bzw. Westländer definiert sind. 
Als Ergebnis erhält man die in der zweiten Spalte von Ta
belle 1 ausgewiesenen Länderanteile. Man sieht, daß die 
Abweichungen von einer Verteilung nach der Einwohner-

6 Nach § 7 Abs. 1 FAG gehören dazu die auf die Länder entfallenden 
Einnahmen aus der Einkommen- und Körperschaftsteuer, aus der Ge
werbesteuerumlage sowie die eigentlichen Landessteuern (ohne die 
Förderabgabe).
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zahl gering sind. Für die östlichen Länder ergeben sich 
überhaupt keine Änderungen. Bei den alten Ländern 
übersteigen lediglich beim Saarland die Ergänzungsan
teile die Mindestzuweisungen, wobei die Differenz von 
den steuerstarken Ländern Baden-Württemberg, Hessen 
und Hamburg zu tragen ist. Der Umverteilungseffekt ist 
allerdings verschwindend gering. Insgesamt werden le
diglich 0,3% des Anteils der Westländer an der Umsatz
steuer über Ergänzungsanteile umverteilt. Auch für die 
betroffenen Länder ist der Nivellierungseffekt7 eher nie
drig. Das vermag natürlich nicht zu überraschen. Inner
halb vergleichsweise homogener Gruppen ist ein Umver
teilungsbedarf von vornherein so gering, daß man eigent
lich auf die horizontale Umverteilung über Ergänzungs
anteile auch ganz verzichten könnte8.

Dieses Bild ändert sich schlagartig, wenn die neuen 
Bundesländer vollständig in die Umsatzsteuerverteilung 
integriert wären. Sämtliche neuen Bundesländer würden 
dann zu den steuerschwachen Ländern gehören. Von den 
alten Ländern käme noch das Saarland hinzu, würde aber 
mehr als 92% der durchschnittlichen Steuereinnahmen 
der Länder (ohne Umsatzsteueranteile) erreichen. Die 
neuen Länder kämen insgesamt lediglich auf 9,58% der 
gesamten durchschnittlichen Steuereinnahmen (ohne 
Umsatzsteueranteile) der Länder ohne Berlin. Die an sie 
zu zahlenden Ergänzungsanteile zwecks Aufstockung 
auf 92% des Länderdurchschnitts würden die insgesamt

zu verteilenden 25% des Länderanteils am Umsatzsteu
eraufkommen bei weitem übersteigen. Aus diesem 
Grund sind -  nach Punkt 2 oben -  die die Mindestzuwei
sungen übersteigenden Ergänzungsanteile proportional 
zu kürzen. Zu berücksichtigen ist noch, daß die Westlän
der Niedersachsen und Schleswig-Holstein nach Zah
lung der Ergänzungsanteile an die Ostländer unter den 
Länderdurchschnitt rutschen würden. Nach Punkt 4 oben 
müssen diese Fehlbeträge ausgeglichen und die Beteili
gungen der übrigen Westländer entsprechend herabge
setzt werden.

Die fünfte Spalte in Tabelle 1 weist die sich dann erge
benden Länderanteile an der Umsatzsteuer aus. Die Un
terschiede zu einer Verteilung des Länderanteils nach 
der Einwohnerzahl sind ebenso wie die Nivellierungsef
fekte ganz erheblich. Eine vollständige Einbeziehung der 
neuen Bundesländer hätte im Vergleich zur geltenden 
Regelung allein im 1. Vierteljahr 1991 eine Umverteilung 
des Umsatzsteueraufkommens von West nach Ost von 
nahezu 3 Mrd. DM mit sich gebracht. Bei einem Bevölke
rungsanteil von 19,68% würden die Ostländer 39,41%

7 Wir berechnen diesen Effekt, indem wir die in Spalte 2 ausgewie
senen Differenzen als Prozentsatz der Steuereinnahmen der Länder 
unter Einschluß der tatsächlichen Umsatzsteueranteile ermitteln.

8 Dies wurde in der Tat auch verschiedentlich gefordert. So etwa 
R. P e f f e k o v e n  : Zur Neuordnung des Länderfinanzausgleichs, in: 
Finanzarchiv, Bd. 4 5 ,1987 , S. 192.

Tabelle 1 

Umsatzsteuerverteilung im 1. Vierteljahr 1991a
(in Mill. DM)

Land Länderanteil 
nach der 

Einwohnerzahl

geltendes Recht vollständige Integration

Länderanteil nach 
horizontalem 

Ausgleich

Differenz Nivellierungs
effekt

<%)

Länderanteil nach 
horizontalem 

Ausgleich

Differenz Nivellierungs
effekt

(%)

NW 3436 3436 _ _ 2495 -  941 -  7,97
BAY 2260 2260 - - 1641 -  619 -  8,14
BW 1939 1918 -21 -0 ,2 7 1408 -  531 -  7,21
NDS 1463 1463 - - 1249 -  214 -  4,49
HE 1139 1127 -1 2 -0 ,2 6 827 -  312 -  6,95
RP 744 744 - - 540 -  204 -  8,32
SH 521 521 - - 477 -  44 -  2,61
SAAR 213 250 +  37 5,27 213 - -

HH 327 323 -  4 -0 ,2 2 237 -  90 -  5,98
HB 135 135 - - 98 -  37 -  8,35

Insgesamt 12178 12178 0 - 9187 -2991

SACH 965 965 _ _ 1873 +  908 +  41,68
SA 583 583 - - 1192 +  609 +  47,71
THÜ 529 529 - - 1081 +  552 +  47,56
BRG 521 521 - - 1044 +  523 +  45,30
MV 388 388 - - 788 +  400 +  46,82

Insgesamt 2985 2985 - - 5977 +  2991 -

Berlin 682 682 - - 682 - -

* gerundet.

Q u e l l e :  Schnellbrief des BMF vom 28. 5 .1 9 91 , VA6-FV 3110-7/91; eigene Berechnungen.
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des Länderanteils an der Umsatzsteuer auf sich vereini
gen. Der maximale Anteil, der den neuen Ländern zuflie
ßen könnte, beliefe sich auf 39,76% (= (0,25 +  0,75 ■ 
0,1968) ■ 100). Dieser Anteil wird nicht ganz erreicht, da 
das Saarland weiterhin zum Kreis der steuerschwachen 
Länder gehören würde.

Zu beachten ist, daß die an die neuen Bundesländer 
bei vollständiger Integration zu zahlenden Ergänzungs
anteile in die Berechnung des Länderfinanzausgleichs 
(im engeren Sinne) eingehen und dort zu einer Kürzung 
der Ausgleichszuweisungen führen würden. Im folgen
den wenden wir uns dem Finanzausgleich unter den Län
dern zu.

Finanzausgleich unter den Ländern

Tabelle 2 enthält die für den Finanzausgleich unter den 
Ländern relevanten Informationen. Im ersten Block finden 
sich die für das 1. Vierteljahr 1991 nach geltendem Recht 
vom BMF ermittelten Zahlen, im zweiten Block die Be
träge, die sich bei vollständiger Integration der östlichen 
Länder in den Länderfinanzausgleich (LFA) ergeben wür
den. Auch hier müssen wieder einige wenige Erläuterun
gen genügen.

Mit dem horizontalen Länderfinanzausgleich wird das 
Ziel verfolgt, die unterschiedliche Finanzkraft der einzel
nen Bundesländer im Hinblick auf den jeweiligen Finanz
bedarf „angemessen“ auszugleichen. Die Finanzkraft 
wird dabei über die sogenannte Finanzkraftmeßzahl, der 
Finanzbedarf über die sogenannte Ausgleichsmeßzahl 
ermittelt. Je nachdem, ob die Finanzkraft- unter oder über

der Ausgleichsmeßzahl liegt, ist ein Bundesland aus
gleichsberechtigt oder ausgleichspflichtig. Die Aus
gleichszuweisungen, die ein ausgleichsberechtigtes 
Bundesland erhält, bzw. die Ausgleichsbeiträge, die ein 
ausgleichspflichtiges Land zu zahlen hat, werden nach in 
§ 10 Abs. 1 und 2 FAG festgelegten gestaffelten Verfah
ren berechnet. Dabei muß nach § 10 Abs. 3 einerseits ge
währleistet sein, daß die Pro-Kopf-Einnahmen der aus
gleichsberechtigten Länder einschließlich der Aus
gleichszuweisungen mindestens 95% der durchschnittli
chen Einnahmen erreichen; andererseits darf ein aus
gleichspflichtiges Land nicht unter den Durchschnitt fal
len. Bei der Ermittlung der Finanzkraftmeßzahlen werden 
neben den Steuereinnahmen der Länder auch die berg
rechtliche Förderabgabe und 50% der Gemeindesteuern 
berücksichtigt; absetzbar sind Sonderbedarfe in Form 
von Seehafenlasten der Länder Bremen, Hamburg und 
Niedersachsen. Die Ausgleichsmeßzahl ergibt sich dann 
als die mit der (veredelten) Einwohnerzahl eines Landes 
multiplizierte durchschnittliche Finanzkraftmeßzahl. Die 
Einwohnergewichtung (Veredelung) wird in § 9 FAG fest
gelegt und ist für die in den Länderfinanzausgleich einge
henden Länder- und Gemeindesteuern unterschiedlich. 
Auf die Details kann hier nicht eingegangen werden.

Gegenwärtig wird der Finanzausgleich unter den Län
dern getrennt innerhalb der Gruppe der westlichen Län
der einerseits und der östlichen Länder andererseits 
durchgeführt. Die Ausgleichszuweisungen und -beiträge 
innerhalb der beiden Länderblöcke müssen sich also (in 
der dritten Spalte) zu Null addieren. Dieser dritten Spalte

Tabelle 2

Finanzausgleich unter den Ländern im 1. Vierteljahr 1991"
(in Mill. DM)

Land

geltendes Recht vollständige Integration

Finanzkraft
meßzahlen

Ausgleichs-
meBzahlen

Ausgleichszu
weisungen ( + )  
/-beiträge ( - )

Einnahmen 
nach LFA

Finanzkraft
meßzahlen

Ausgleichs
meßzahlen

Ausgleichszu
weisungen ( + )  
/-beiträge (- )

Einnahmen 
nach LFA

NW 15571 15608 14 12759 14630 13406 -  894 10911
BAY 10002 10160 59 8285 9383 8732 -  430 7177
BW 9647 8716 -4 6 6 7401 9137 7491 -1 2 0 2 6156
NDS 5964 6593 300 5289 5750 5665 -  129 4646
HE 5812 5133 -3 8 6 4404 5513 4411 -  873 3618
RP 3211 3346 51 2702 3008 2876 -  86 2362
SH 2090 2338 131 1875 2045 2010 -  44 1655
SAAR 822 961 91 793 785 826 -  2 662
HH 1916 1944 10 1594 1830 1672 -  432 1065
HB 560 796 196 677 523 685 114 557
Insgesamt 55594 55595 0 45779 52603 47772 -3 97 8 38810

SACH 1301 1196 -  39 1231 2208 3734 1250 3428
SA 676 721 17 685 1286 2248 796 2073
THÜ 617 655 14 623 1169 2037 718 1878
BRG 643 645 1 632 1166 2004 690 1845
MV 461 480 7 461 861 1495 524 1377
Insgesamt 3697 3697 0 3632 6688 11520 3978 10601

* gerundet.

Q u e l l e :  Schnellbrlef des BMF vom 28. 5.1991,  VA6-FV 3110-7-91; eigene Berechnungen. 
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entnimmt man auch, daß die im horizontalen Länderfi
nanzausgleich umverteilten Beiträge vergleichsweise 
gering sind. Bezogen auf die den Ländergruppen jeweils 
insgesamt zustehenden Ländereinnahmen werden in 
den alten Bundesländern nur 1,86%, in den neuen Län
dern lediglich 1,08% der Einnahmen umverteilt. Dies ist 
natürlich darauf zurückzuführen, daß die Einnahmenun
terschiede innerhalb der beiden Ländergruppen vor Län
derfinanzausgleich nicht allzu groß sind. Die vierte 
Spalte schließlich weist die Einnahmen der Länder nach 
Vollzug des Länderfinanzausgleichs aus. Man beachte, 
daß in diesen Angaben die Gemeindesteuern ebensowe
nig berücksichtigt sind wie die Seehafenlasten.

Bezieht man die Ländereinnahmen vor und nach Län
derfinanzausgleich auf die jeweiligen (natürlichen) Ein
wohnerzahlen und drückt die Pro-Kopf-Einnahmen in 
Prozent des Länderdurchschnitts insgesamt aus, erhält 
man die im Schaubild 1 dargestellten Rangfolgen. Da der 
Länderfinanzausgleich getrennt durchgeführt wird, 
kommt es nur innerhalb der beiden Ländergruppen zu Ni
vellierungseffekten. Man sieht, daß es innerhalb der 
Gruppe der alten Länder sogar zu „Umkippeffekten“ in 
der Länderrangfolge vor bzw. nach Länderfinanzaus
gleich kommt, die vor allem die Länder Bremen und das 
Saarland betreffen. Dies liegt zum einen an der Bremen 
begünstigenden doppelten Einwohnerwertung bei den 
Länder- und Gemeindesteuern, zum anderen an der ge
staffelten Berechnung der Ausgleichszuweisungen bzw. 
-beiträge. Zusammengenommen beträgt der Anteil der 
Pro-Kopf-Ländereinnahmen der östlichen Länder (unter 
Einschluß der Umsatzsteueranteile) nur rund 40% der 
gesamten durchschnittlichen Steuereinnahmen. Dabei 
wurden allerdings die den neuen Ländern zufließenden 
Leistungen des Fonds „Deutsche Einheit“ noch nicht be
rücksichtigt.

Der zweite Spaltenblock in Tabelle 2 enthält die sich 
bei vollständiger Integration der neuen Länder in den Fi

nanzausgleich ergebenden Werte. Die Finanzkraftmeß
zahlen weichen von den nach geltendem Recht ermittel
ten Zahlen gerade um die im zweiten Teil von Tabelle 1 
angegebenen Zahlungsströme bei der Umsatzsteuerver
teilung ab. Ausgleichsberechtigt wären jetzt sämtliche 
neuen Länder, von den alten Ländern dagegen nur noch 
Bremen. Insgesamt müßten die West- an die Ostländer 
fast 4 Mrd. DM oder 8,67% ihrer Einnahmen vor Länderfi
nanzausgleich überweisen. Der Anteil der östlichen Län
der an den gesamten in den Länderfinanzausgleich ein
gehenden Ländersteuern würde nach Länderfinanzaus
gleich mit 21,45% in etwa ihrem Bevölkerungsanteil ent
sprechen. Anzumerken ist an dieser Stelle, daß aufgrund 
fehlender Daten für die neuen Länder keine Realsteuer
kraftzahlen berücksichtigt werden konnten. Dies schlägt 
auf die von den Westländern zu zahlenden Ausgleichs
beiträge durch. Würde man auch bei den alten Ländern 
die Grund- und Gewerbesteuern sowie die Gewerbesteu
erumlage außer Ansatz lassen, hätte dies eine Vermin
derung der von West nach Ost fließenden Ausgleichsbei
träge von insgesamt 1,21 Mrd. DM zur Folge.

Schaubild 2 enthält die zu Schaubild 1 analogen Infor
mationen für den Fall einer vollständigen Einbeziehung 
der Ostländer in den Finanzausgleich. Die Länderrang
folge vor und nach Länderfinanzausgleich würde sich fast 
vollständig umkehren. Diese massiven „Umkippeffekte“ 
deuten darauf hin, daß ein gemeinsamer Finanzaus
gleich wohl keine allzu sinnvolle Lösung darstellt. Im übri
gen dürfte eine soweitgehende Nivellierung auch mit Dis- 
incentive-Wirkungen insofern verbunden sein, als lei
stungsschwache Länder kaum einen Anreiz hätten, ei
gene Anstrengungen zur Erhöhung ihrer Steuerkraft zu 
unternehmen. Umkippeffekte und negative Anreize wer
fen dann aber die Frage auf, ob der bestehende Finanz
ausgleich noch ein ökonomisch adäquates Regelwerk 
darstellt, wenn die einzelnen Bundesländer einen derart 
unterschiedlichen Entwicklungsstand und damit zusam

Schaubild 1 
Ländereinnahmen pro Kopf

(in % des Länderdurchschnitts) 

getrennter Länderfinanzausgleich für alte und neue Länder
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Schaubild 2 

Ländereinnahmen pro Kopf
(in % des Länderdurchschnitts) 

gemeinsamer Länderfinanzausgleich für alte und neue Länder
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menhängend: eine derart unterschiedliche Steuerkraft 
aufweisen. Die für 1995 avisierte grundlegende Reform 
des Finanzausgleichs ist in der Tat dringend geboten.

Gewinn- und Verlustrechnung

Wir wollen uns jetzt der Frage nach der Höhe und der 
Verteilung der Gewinne bzw. Verluste zuwenden, die sich 
bei Vergleich von geltender Regelung und vollständiger 
Integration der neuen Länder in den Finanzausgleich ein
stellen. Dazu müssen die Ergebnisse des vorigen Ab
schnitts auf den gesamten Zeitraum hochgerechnet wer
den, in dem die östlichen Länder von einem gesamtdeut
schen Finanzausgleich ausgeschlossen sind. Darüber 
hinaus sind zusätzlich noch die Bundesergänzungszu
weisungen (BEZ) und der Fonds „Deutsche Einheit“ zu 
berücksichtigen.

Geprüft wird zunächst, ob die über den Fonds „Deut
sche Einheit“ an die neuen Länder fließenden Beträge 
ausreichen, um diese für die Nichtbeteiligung an der Um
satzsteuerverteilung nach § 2 FAG einerseits und den Fi
nanzausgleich unter den Ländern andererseits zu ent
schädigen. Die Bundesergänzungszuweisungen lassen 
wir vorerst außer acht. Alle relevanten Informationen fin
den sich in Tabelle 3. Während die Leistungen aus dem 
Fonds in § 2 des „Gesetzes über die Errichtung eines 
Fonds .Deutsche Einheit'“ festgeschrieben sind (vgl. 
Zeile 1), erfordert die Berechnung der den neuen Ländern 
durch die geltende Regelung entstehenden Minderein
nahmen bestimmte Annahmen.

Wir gehen wie folgt vor: Ausgangspunkt sind die vom 
Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Mai 1991 vorgeleg
ten Schätzungen der Steuereinnahmen von neuen und 
alten Bundesländern im Zeitraum 1991 bis 1994 (vgl. 
Zeile 2)9. Oben hatten wir nun ermittelt, daß den neuen 
Ländern bei vollständiger Integration in den Finanzaus
gleich 21,45% der gesamten Steuereinnahmen der Län
der (ohne Berlin) zustehen würden. Unsere zentrale An
nahme ist, daß dieser für das 1. Vierteljahr 1991 zutref
fende Anteil für den gesamten Zeitraum 1991-1994 gilt. 
Damit lassen sich die bei vollständiger Integration erge
benden Steuereinnahmen von neuen und alten Bundes
ländern (Zeile 3) sowie die Mindereinnahmen der neuen 
Länder berechnen (Zeile 4). Zur besseren Vergleichbar
keit der in unterschiedlichen Perioden anfallenden Ein
nahmenströme wurden die entsprechenden Gegenwarts
werte für einen unterstellten Zinssatz von 9% ermittelt. 
Trotz Fonds „Deutsche Einheit“ entgehen den neuen Län-

9 Die Verteilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer wurde dabei 
von uns nach den Vorschriften des Haushaltsbegleitgesetzes 1991 neu 
ermittelt. Den Berechnungen des Arbeitskreises lag noch die ursprüng
lich im Einigungsvertrag vorgesehene Umsatzsteuerverteilung zu
grunde.

dem durch die geltende Regelung insgesamt etwas über 
20 Mrd. DM (Zeile 5)! Dies liegt ausschließlich daran, daß 
die Leistungen des Fonds in den Jahren 1993 und 1994 
drastisch abgebaut werden.

Akzeptiert man die Steuerschätzungen für 1991 bis 
1994, sind diese Zahlen plausibel. Betrachten wir etwa 
die Angaben für 1991. Nach Tabelle 2 entstehen den alten 
Ländern im 1. Vierteljahr 1991 Mindereinnahmen von ins
gesamt rund 7 Mrd. DM. Bei gleichbleibender Steuerkraft 
im übrigen Jahr käme man also auf 28 Mrd. DM. Tatsäch
lich sind die Steuereinnahmen im 2. und 3. Vierteljahr üb
licherweise höher als in den ersten drei Monaten eines 
Jahres. Der in Tabelle 3 ausgewiesene Betrag von 29,35 
Mrd. DM dürfte also realistisch sein.

Der Fonds „Deutsche Einheit“ schneidet besser ab, 
wenn man auch die letzten Monate des Jahres 1990 in die 
Berechnung hineinnimmt. In diesen Monaten sind aus 
dem Fonds 22 Mrd. DM an die neuen Länder geflossen, 
während ihnen durch die Nichteinbeziehung in den Fi
nanzausgleich etwa 8 Mrd. DM entgangen sind.

Einbeziehung der Bundesergänzungszuweisung

Wir beziehen jetzt die Bundesergänzungszuweisun
gen sowie die Finanzierungslasten des Fonds „Deutsche 
Einheit“ in unsere Überlegungen ein. Bekanntlich wird 
der Fonds überwiegend über Kreditaufnahme und nur zu 
einem geringen Teil (auf seiten des Bundes) durch Ein
sparungen finanziert. Den Schuldendienst übernehmen

Tabelle 3

Fonds „Deutsche Einheit“ vs. vollständige 
Integration in den Finanzausgleich
(ohne Bundergänzungszuweisungen)

(in Mill. DM)

1991 1992 1993 1994
Gegenwarts

werte 
(Zinssatz 9%)

(1) Einnahmen der neuen 
Länder aus dem Fonds 

35000 28000 20000 10000 85244

(2)

alte Länder 
neue Länder

Steuereinnahmen der Länder 
nach geltendem Recht1 

203582 220341 235474 253020 
18228 22305 25664 29952

(3)

alte Länder 
neue Länder

Steuereinnahmen der Länder bei 
vollständiger Integration1 

174232 190598 205124 222275 
47578 52048 56014 60697

(4) Mindereinnahmen der neuen 
Länder (3) - (2)

29350 29743 30350 30727 105909

Differenz (1) - (4)
5650 -  1743 -1 03 5 0  -2 07 2 7 -2 0666

' Alte Länder mit Berlin/W; neue Länder mit Berlin/O.

Q u e l l e :  Ergebnisse der 92. Sitzung des Arbeitskreises „Steuer
schätzungen“ vom 13.-16. Mai 1991; eigene Berechnungen.
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Bund und Länder dabei je zur Hälfte. Nun wäre es wenig 
sinnvoll, die den alten Ländern bis 1994 durch die jährli
chen Zins- und Tilgungsleistungen entstehenden Haus
haltsbelastungen den jährlichen finanziellen Vorteilen 
aus der geltenden Finanzausgielchsregelung gegen
überzustellen. Eine solche Rechnung mag zwar (gele
gentlich) von kurzfristig denkenden, d.h. an Wahlter
minen orientierten, Haushaltspolitikern angestellt wer
den; der Ökonom w ird-und muß -dagegen u.a. die un
terschiedlichen Laufzeiten berücksichtigen und daher mit 
Gegenwartswerten argumentieren. Dabei kann man sich 
den (trivialen) Sachverhalt zunutze machen, daß der Ge
genwartswert der Zins- und Tilgungsleistungen eines 
Kredits gerade der aufgenommenen Kreditsumme ent
spricht. Tabelle 4 zeigt dementsprechend die Ge
genwartswerte der auf den Fonds „Deutsche Einheit“ zu
rückzuführenden Finanzierungslasten (Einsparungen 
sowie abdiskontierte Zins- und Tilgungsleistungen); au
ßerdem ist die für 1991 bis 1994 geschätzte Höhe der 
Bundesergänzungszuweisungen angegeben.

Nach § 11 a Abs. 7 FAG sind die neuen Länder bis Ende 
1994 vom Bezug der Bundesergänzungszuweisungen 
ausgeschlossen. Nun ist nicht ganz klar, von welcher Ver
teilung bei vollständiger Integration der neuen Länder in

Tabelle 4

Gegenwartswerte der Finanzierungslasten 
des Fonds „Deutsche Einheit“ und 

Bundesergänzungszuweisungen
(in Mill. DM)

1991 1992 1993 1994

Bund1
Fonds „Deutsche Einheit“

19500 16000 12500 7500
alte Länder 15500 12000 7500 2500

Bundesergänzungszuweisungen 
3390 3604 3812 4028

' Einsparungen und Gegenwartswerte der Zins- und Tilgungsver
pflichtungen.

Q u e l l e :  BMF-Finanznachrichten Nr. 28/90 vom 22. 5. 1990 und 
Ergebnisse der 32. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" 
vom 13.-16. Mai 1991.

Tabelle 5

Gewinn- (+ ) und Verlustrechnung (-): 
Geltende Regelung vs. vollständige 
Integration in den Finanzausgleich

(in Mill. DM)

1991 1992 1993 1994
Gegenwarts
werte (1991)

alte Länder +  16562 +  20626 +  25900 +  31467 +81583
neue

Länder -  2938 -  4626 -1 3400 -2 39 6 7 -31091
Bund -19500 -1 6000 -1 2500 -  7500 -50491

Q u e l l e :  Eigene Berechnungen. 
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den Finanzausgleich auszugehen wäre. § 11a Abs. 1 be
stimmt einerseits, daß nur die leistungsschwachen bzw. 
ausgleichsberechtigten Bundesländer Ergänzungszu
weisungen bekommen. Demnach würde der weitaus 
größte Teil andieneuen Länder fließen. Andererseits wer
den kleinen Ländern bestimmte Vorabbeträge gewährt, 
von denen einige der alten Länder auch weiterhin profitie
ren dürften. Mangels besserer Informationen unterstellen 
wir einfach, daß bei vollständiger Integration auf die 
neuen Länder 80% und auf die alten Länder 20% der Bun- 
desergängungszuweisungen entfallen würden.

Die aus der geltenden Regelung im Vergleich zu einer 
vollständigen Einbeziehung der östlichen Länder in den 
Finanzausgleich resultierenden finanziellen Verluste und 
Gewinne ermitteln wir dann wie folgt: Zu den in der zwei
ten Zeile von Tabelle 3 angegebenen Werten werden bei 
den alten Ländern die Bundesergänzungszuweisungen 
hinzuaddiert und die Belastungen aus dem Fonds „Deut
sche Einheit“ abgezogen; die Einnahmen der neuen Län
der erhöhen sich um die Leistungen dieses Fonds. Bei 
vollständiger Integration würden sämtliche mit dem 
Fonds „Deutsche Einheit“ verbundenen Leistungen und 
Lasten entfallen. Die Bundesergänzungszuweisungen 
würden sich annahmegemäß im Verhältnis 4:1 auf neue 
und alte Länder aufteilen. Damit ergibt sich das in Tabelle 
5 dargestellte Gewinn-und-Verlust-Schema.

Interpretation

Eindeutige Gewinner der gegenwärtigen Regelungen 
zum Finanzausgleich sind mit einem Gegenwartswert 
von 81 Mrd. DM die alten Bundesländer (vgl. Tabelle 5). 
Diesen Betrag würden sie nämlich an Einnahmen verlie
ren, wenn die östlichen Länder vollständig in den Finanz
ausgleich integriert wären. Da dieser Einnahmenverlust 
kaum zu verkraften gewesen wäre, hätte er wohl durch 
geeignete Maßnahmen -  etwa eine Änderung der Um
satzsteuerverteilung auf Bund und Länder-kompensiert 
werden müssen. Aber darüber müssen wir uns jetzt keine 
Gedanken mehr machen. Von den 81 Mrd. DM werden 
31 Mrd. DM, also fast 40%, von den neuen Ländern inso
fern getragen, als Ihnen dieser Betrag aufgrund der nur 
eingeschränkten Beteiligung am Finanzausgleich ent
geht. Dies ist die interregionale Umverteilungskompo
nente der geltenden Finanzausgleichsregelung. Man 
beachte, daß dies eine Umverteilung von Ost nach West 
darstellt! Angesichts der enormen Transferströme in die 
neuen Länder mag diese Aussage merkwürdig klingen. 
Gleichwohl ist sie richtig, wenn man nur die finanziellen 
Konsequenzen der geltenden Ausnahmeregelungen im 
Vergleich zu einer Situation ohne Sonderregelungen be
trachtet.

WIRTSCHAFTSDIENST 1991/IX



FINANZPOLITIK

Die genannten Zahlen würden sich verringern, wenn 
man auch noch die letzten Monate des Jahres 1990 in die 
Rechnung einbeziehen würde. Auch dann stellt der 
Fonds „Deutsche Einheit“ aber bei weitem keine ausrei
chende Entschädigung für den Verzicht auf einen voll
ständigen gesamtdeutschen Finanzausgleich dar. Aus 
der Sicht der östlichen Länder ist die gelegentlich gefor
derte Aufstockung des Fonds durchaus angebracht. Na
türlich könnte man versuchen, die Verluste (in Form von 
Mindereinnahmen) der neuen Länder durch Einbezie
hung weiterer Sonderprogramme (Gemeinschaftswerk 
Aufschwung Ost, Strukturhilfe etc.) herunterzurechnen. 
Tatsächlich ist aber nur der Fonds „Deutsche Einheit“ ex
plizit als Ersatz für den Finanzausgleich gedacht.

Tabelle 5 legt die Schlußfolgerung nahe, daß die 
Hauptlast der gegenwärtigen Regelung beim Bund liegt. 
Solch eine auf die Gebietskörperschaften abstellende 
Sichtweise ist aber ökonomisch eher irreführend. Bela
stungen können letztlich nur bei den einzelnen Bürgern 
entstehen. Die häufig anzutreffende Aussage, daß die al
ten Länder auf Kosten des Bundes gewinnen, würde dann 
bedeuten, daß der einzelne als Einwohner eines (alten) 
Landes gewinnt, zugleich aber als Mitglied des Bundes
staates verliert. Diese Sichtweise wäre mehr oder weni
ger zutreffend, wenn die beim Bund entstehenden Bela
stungen durch Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhun
gen aufgefangen worden wären. Tatsächlich wird der 
Fonds „Deutsche Einheit“ aber zum überwiegenden Teil 
durch Kreditaufnahme finanziert.

Die eigentliche Lastverschiebung ist deshalb an ganz 
anderer Stelle zu orten. Zum einen führt die erhöhte Net
tokreditaufnahme zu einer geringeren gesamtwirtschaft
lichen Kapitalbildung, wenn die Kredite zur Finanzierung 
von Konsumausgaben dienen. Davon muß aber ausge
gangen werden. Unmittelbare Konsequenz ist, daß sich 
langfristig ein geringeres Sozialprodukt pro Kopf einstel
len wird. Hinzu kommt, daß die Kreditfinanzierung immer 
dann zu einer (nutzenmäßigen) Verschlechterung zu
künftiger Generationen führt, wenn der Zinssatz die 
Wachstumsrate übersteigt und wenn von ultrarationalen 
Konsumenten mit operationalem Erbschaftsmotiv abge
sehen wird. Durch die Einrichtung des Fonds „Deutsche 
Einheit“ profitieren also die gegenwärtig Lebenden auf 
Kosten der zukünftigen Generationen10. Dies stellt die 
intertemporale Umverteilungskomponente der geltenden 
Finanzausgleichsregelung dar.

10 R. P e f f e k o v e n :  Finanzausgleich im vereinten Deutschland,
a.a.O., S. 349, scheint dies anders zu sehen, wenn er schreibt: „Auch 
bei der Kreditfinanzierung kann die reale Belastung ...nicht auf die zu
künftigen Generationen verschoben werden, sie muß vielmehr aus dem 
laufenden Sozialprodukt aufgebracht werden.“ Diese Argumentation 
beruht auf der sogenannten Mackenroth-These, mit deren irreführen
dem Charakter sich St. H o m b u r g :  Theorie der Alterssicherung, 
Berlin, Heidelberg 1988, S. 66 ff. so vortrefflich auseinandergesetzt hat.

Schließlich könnte man noch auf einen funktionalen 
Umverteilungseffekt hinweisen. Die verstärkte Kreditauf
nahme führt nämlich tendenziell zu einem Anstieg des 
Zinssatzes. Durch die Wanderungsbewegungen von Ost 
nach West kommt es zu einer zusätzlichen Verschiebung 
des Faktorpreisverhältnisses zuungunsten des Faktors 
Arbeit. Da die Substitutionselastizität zwischen Kapital 
und Arbeit kleiner als Eins sein dürfte, wird sich die Lohn
quote verringern. Doch diese Fragen sind nicht Gegen
stand dieses Aufsatzes.

Schlußbemerkung

Wir fassen unsere Ergebnisse zusammen: Die Konse
quenzen der geltenden Finanzausgleichsregelungen 
können sinnvoll nur im Vergleich zu einer Alternative er
mittelt werden. Naheliegenderweise wählen wir dazu die 
vollständige Integration der neuen Bundeländer in den Fi
nanzausgleich ohne jegliche Sonderregelungen. Anhand 
der vorliegenden Zahlen konnten die finanziellen Konse
quenzen der geltenden Regelung für das 1. Vierteljahr 
1991 präzise nach Höhe und Verteilung auf die einzelnen 
Bundesländer ermittelt werden. Unter Verwendung der 
Steuerschätzungen haben wir die Ergebnisse des 1. Vier
teljahres 1991 dann auf den Zeitraum 1991 bis 1994 
hochgerechnet. Dabei zeigt sich zunächst, daß der Fonds 
„Deutsche Einheit“ bei weitem kein ausreichender Ersatz 
für den Ausschluß der neuen Länder von einem gesamt
deutschen Finanzausgleich ist. Die östlichen Bundeslän
der verlieren vielmehr über 30 Mrd. DM (in Gegenwarts
werten). Eindeutige Gewinner sind die alten Länder bzw. 
deren Einwohner. Sie können jetzt über (abdiskontiert) 
mehr als 81 Mrd. DM verfügen, die ihnen bei uneinge
schränkter Anwendung der Finanzausgleichsregelungen 
verlorengingen. Neben der durch die Ausnahmeregelun
gen des Einigungsvertrages bedingten interregionalen 
Umverteilung von Ost nach West kommt es außerdem zu 
intertemporalen Umverteilungswirkungen zu Lasten zu
künftiger Generationen. Beide Verteilungseffekte er
scheinen eher unerwünscht. Andererseits deuten die 
massiven Umkippeffekte sowie mögliche negative An
reize bei vollständiger Einbeziehung der neuen Länder in 
den Finanzausgleich darauf hin, daß auch dies keine adä
quate Lösung darstellen kann.

Die in § 2 Abs. 2 des Gesetzes über den Fonds „Deut
sche Einheit“ geforderte Neuregelung der Finanzbezie
hungen zwischen Bund und Ländern gehört daher zu den 
großen Aufgaben der nächsten Jahre. Kosmetische Ein
griffe etwa bei der Einwohnergewichtung oder bei der 
Höhe des Ausgleichssatzes dürften da kaum ausreichen. 
Die von Buhl und Pfingsten in dieser Zeitschrift aufge
stellten „Zehn Gebote für Finanzausgleichsverfahren und 
ihre Implikationen“ stellen unseres Erachtens einen inter
essanten Ansatzpunkt für eine grundlegende Reform dar.
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